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(5Ob220/73)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1973

Norm

KO §5

KO §46 Abs1 Z1

Rechtssatz

Bei (zufolge Überlassung im Sinne des § 5 Abs 1 KO) selbständiger Führung eines Unternehmens durch den

Gemeinschuldner können alle Steuern und Abgaben, die nicht (wie etwa die Grundsteuer) auf das das Unternehmen

oder dessen Bestandteile als solche, sondern auf seinen Ertrag oder das darauf gewonnene Einkommen gelegt sind,

nur den das Unternehmen selbständig führenden Gemeinschuldner belasten; ihre Quali;kation als Masseforderungen

im Sinne des § 46 KO ist in diesem Fall ausgeschlossen.
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